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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.2002

Norm

ABGB §1489 IIA

KO §81 Abs3

KO §124 Abs3

Rechtssatz

Die Verjährungsfrist für Individualschadenersatzansprüche des einzelnen Massegläubigers gegen den Masseverwalter

wegen eines Auftrages trotz unzulänglicher Masse läuft bereits während des Konkursverfahrens - ab Kenntnis des

Schadens und des Schädigers.
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